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Zum Sachverhalt: Die Beschwerdeführer wen-
den sich gegen die teilweise Entziehung des 
Sorgerechts für ihre Tochter. Diese leidet an ei-
ner Sprachentwicklungs- und Sprechstörung. 

Im Anschluss an einen häuslichen Polizeiein-
satz nahm der Vater die gemeinsame Tochter mit 
sich und zog zu seiner Schwester. Die Mutter 
ging ins Frauenhaus. In der Folgezeit versöhn-
ten sich die Eltern und lebten wieder zusammen. 
Dennoch beantragte der Vater im Januar 2007 
die Übertragung des Aufenthaltsbestimmungs-
rechts auf sich. Eine vom Kreisjugendamt einge-
setzte Familienhelferin übernahm die Betreuung 
des Kindes und die Gespräche mit dem Vater, 
eine andere Familienhelferin kümmerte sich um 
die Mutter und sollte in der Paarbeziehung Hil-
festellung geben. Die Tochter blieb bei dem voll 
berufstätigen Vater, der sich dafür einsetzte, dass 
die Tochter ab August 2007 einen Sprachheilkin-
dergarten besuchen konnte. Er engagierte sich 
im Kindergarten und wurde zum Elternsprecher 
gewählt. Zu seiner Unterstützung verblieb es bei 
der eingesetzten Familienhilfe. Zusätzlich wur-
de eine Wochenpfl ege eingerichtet, damit eine 
Betreuung des Kindes während der Schichtar-
beit des Vaters, der als Kurierfahrer tätig war, 
sichergestellt war. Darüber hinaus übernachtete 
das Mädchen während seiner Nachtschichten 
zweimal wöchentlich in der Pfl egefamilie.

Im September 2007 beantragte die Mutter 
eine Regelung des Umgangs und eine Übertra-

gung des Aufenthaltsbestimmungsrechts auf 
sich. 

An einem späten Abend im Dezember 2007 
rief der Vater die Familienhelferin an und bat 
um Hilfe bei einem Erziehungsproblem. Das 
nachfolgende Geschehen wird von den Be-
teiligten unterschiedlich geschildert. Die Fa-
milienhelferin nahm jedenfalls das Kind über 
Nacht mit zu sich nach Hause. Am Folgetag 
wurde das Mädchen durch das Jugendamt in 
Obhut genommen. Auf dessen Antrag hin ent-
zog das Amtsgericht am 21. Dezember 2007 
den Eltern im Wege der einstweiligen Anord-
nung das Aufenthaltsbestimmungsrecht für 
ihre Tochter und übertrug es auf das Jugend-
amt als Pfl eger. Mit Beschluss vom 25. Januar 
2008 hielt das Amtsgericht nach mündlicher 
Anhörung an seiner einstweiligen Anordnung 
fest. Die sofortige Beschwerde des Vaters 
blieb erfolglos. Das Kind wurde in eine Pfl e-
gefamilie gegeben.

Mit Beschluss vom 8. Mai 2008 entzog das 
Amtsgericht auf Antrag des Jugendamts den 
Eltern das Aufenthaltsbestimmungsrecht, das 
Recht zur Regelung der Gesundheitsfürsorge 
und schulischer Angelegenheiten sowie das 
Recht, Sozialleistungen zu beantragen. Das 
Gericht schloss sich den Feststellungen des 
Sachverständigen an, wonach es dem Kindes-
wohl am ehesten entspreche, wenn die Tochter 
nicht bei ihren Eltern, sondern in einer Jugend-
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hilfeeinrichtung lebe. Die Eltern seien derzeit 
nicht in der Lage, ihr Sorgerecht zum Wohle 
der Tochter unter Berücksichtigung ihrer ei-
genen Defi zite einzusetzen und sich auf eine 
Fremdunterbringung wirklich einzulassen.

Die hiergegen eingelegte Beschwerde der 
Eltern wies das Oberlandesgericht Celle mit Be-
schluss vom 19. Dezember 2008 zurück. Der teil-
weise Entzug des Sorgerechts sei gemäß § 1666 
BGB erforderlich, weil ohne ihn das Wohl des 
Kindes gefährdet sei und mildere Maßnahmen 
nicht in Betracht kämen. Die Eltern seien auf-
grund ihrer Persönlichkeitsstruktur derzeit nicht 
in der Lage, die Tochter kindgerecht zu betreuen, 
zu versorgen und in einer Weise zu fördern, die 
ihr eine kindgerechte und chancenreiche Ent-
wicklung ermögliche. Dabei sei zu unterstellen, 
dass sich beide Elternteile um die Tochter nach 
Kräften bemühen. Ihr Defi zit liege jedoch darin, 
dass sie nicht erkennen würden, dass sie durch 
ihr Verhalten dem Kind Schaden zufügten. Das 
Gericht hielt es für angezeigt, eine Einzelpfl eg-
schaft anzuordnen. Die Situation zwischen dem 
Jugendamt, das derzeit den Pfl eger stelle, und 
den Eltern habe sich so zugespitzt, dass bereits 
ein Hausverbot ausgesprochen worden sei. Ein 
Einzelpfl eger habe mehr Zeit und damit mehr 
Möglichkeiten, sich auf die Bedürfnisse der 
Beteiligten einzustellen, wobei angesichts der 
Schwierigkeiten auf Seiten des Vaters ein männ-
licher Pfl eger wünschenswert sei. 

Die Verfassungsbeschwerde der Eltern hatte 
Erfolg.

Aus den Gründen: Die Beschwerdeführer 
werden durch die angegriffenen Entschei-
dungen in ihrem Elternrecht aus Art. 6 Abs. 2 
Satz 1 GG verletzt.

Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG garantiert den Eltern 
das Recht auf Pfl ege und Erziehung ihrer Kinder. 
Die Erziehung des Kindes ist damit primär in die 
Verantwortung der Eltern gelegt, wobei dieses 
„natürliche Recht“ den Eltern nicht vom Staa-
te verliehen worden ist, sondern von diesem als 
vorgegebenes Recht anerkannt wird. Die Eltern 

können grundsätzlich frei von staatlichen Ein-
griffen nach eigenen Vorstellungen darüber ent-
scheiden, wie sie die Pfl ege und Erziehung ihrer 
Kinder gestalten und damit ihrer Elternverant-
wortung gerecht werden wollen (BVerfGE 60, 
79 <88>). Diese primäre Entscheidungszustän-
digkeit der Eltern beruht auf der Erwägung, dass 
die Interessen des Kindes am besten von den El-
tern wahrgenommen werden. Dabei wird sogar 
die Möglichkeit in Kauf genommen, dass das 
Kind durch einen Entschluss der Eltern Nachtei-
le erleidet, die im Rahmen einer nach objektiven 
Maßstäben getroffenen Erziehungsentscheidung 
vielleicht vermieden werden könnten (BVerfGE 
34, 165 <184>). In der Beziehung zum Kind 
muss aber das Kindeswohl die oberste Richt-
schnur der elterlichen Pfl ege und Erziehung sein 
(BVerfGE 60, 79 <88> m.w.N.). Der Schutz des 
Elternrechts, das Vater und Mutter gleicherma-
ßen zukommt, erstreckt sich auf die wesentli-
chen Elemente des Sorgerechts (vgl. BVerfGE 
84, 168 <180>; 107, 150 <173>).

Soweit es um die Trennung des Kindes von 
seinen Eltern als dem stärksten Eingriff in das 
Elternrecht geht, ist diese allein unter den Vo-
raussetzungen des Art. 6 Abs. 3 GG zulässig. 
Danach dürfen Kinder gegen den Willen des 
Sorgeberechtigten nur aufgrund eines Gesetzes 
von der Familie getrennt werden, wenn die Er-
ziehungsberechtigten versagen oder wenn die 
Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen 
drohen (vgl. BVerfGE 72, 122 <137 f.>). Nicht 
jedes Versagen oder jede Nachlässigkeit der 
Eltern berechtigt den Staat auf der Grundlage 
seines ihm nach Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG zukom-
menden Wächteramtes, die Eltern von der Pfl e-
ge und Erziehung ihres Kindes auszuschalten 
oder gar selbst diese Aufgabe zu übernehmen 
(vgl. BVerfGE 24, 119 <144 f.>; 60, 79 <91>). 
Das elterliche Fehlverhalten muss vielmehr ein 
solches Ausmaß erreichen, dass das Kind bei 
einem Verbleiben in der Familie in seinem kör-
perlichen, geistigen oder seelischen Wohl nach-
haltig gefährdet ist (BVerfGE 60, 79 <91>).

Wenn Eltern das Sorgerecht für ihre Kinder 
entzogen und damit zugleich die Aufrechterhal-
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tung der Trennung der Kinder von ihnen gesi-
chert wird, darf dies zudem nur unter strikter Be-
achtung des Grundsatzes der Verhältnismäßig-
keit erfolgen (vgl. BVerfGE 60, 79 <89>). Dieser 
gebietet es, dass Art und Ausmaß des staatlichen 
Eingriffs sich nach dem Grund des Versagens der 
Eltern und danach bestimmen müssen, was im 
Interesse des Kindes geboten ist. Der Staat muss 
daher nach Möglichkeit versuchen, durch hel-
fende, unterstützende, auf Herstellung oder Wie-
derherstellung eines verantwortungsgerechten 
Verhaltens der leiblichen Eltern gerichtete Maß-
nahmen sein Ziel zu erreichen (vgl. BVerfGE 24, 
119 <145>; 60, 79 <93>). In diesem Zusammen-
hang hat das Bundesverfassungsgericht befun-
den, dass der Gesetzgeber mit § 1666 Abs. 1 in 
Verbindung mit § 1666a BGB eine Regelung ge-
schaffen hat, die es dem Familiengericht ermög-
licht, bei Maßnahmen zum Schutze des Kindes 
auch dem grundgesetzlich verbürgten Elternrecht 
hinreichend Rechnung zu tragen (vgl. BVerfGE 
60, 79 <88 f.>; 72, 122 <138>).

Grundsätzlich ist die Gestaltung des Verfah-
rens, die Feststellung und die Würdigung des 
Tatbestandes sowie die Auslegung und An-
wendung verfassungsrechtlich unbedenklicher 
Regelungen im einzelnen Fall Angelegenheit 
der zuständigen Fachgerichte und der Nach-
prüfung durch das Bundesverfassungsgericht 
entzogen. Ihm obliegt lediglich die Kontrolle, 
ob die angegriffene Entscheidung Auslegungs-
fehler erkennen lässt, die auf einer grundsätz-
lich unrichtigen Auffassung von der Bedeutung 
eines Grundrechts oder vom Umfang seines 
Schutzbereiches beruhen. Bei der Wahrneh-
mung dieser Aufgaben lassen sich die Grenzen 
der Eingriffsmöglichkeiten des Bundesverfas-
sungsgerichts aber nicht starr und gleichblei-
bend ziehen. Sie hängen namentlich von der 
Intensität der Grundrechtsbeeinträchtigung ab 
(BVerfGE 72, 122 <138>; st.Rspr). Bei gericht-
lichen Entscheidungen, die Eltern oder Eltern-
teilen das Sorgerecht für ihr Kind entziehen, 
besteht wegen des sachlichen Gewichts der Be-
einträchtigung der Eltern in ihren Grundrechten 
aus Art. 6 Abs. 2 Satz 1 und Art. 2 Abs. 1 GG 

Anlass, über den grundsätzlichen Prüfungsum-
fang hinauszugehen (BVerfGE 55, 171 <181>; 
72, 122 <138>). Daher können neben der Fra-
ge, ob die angefochtene Entscheidung Fehler 
erkennen lässt, die auf einer grundsätzlich un-
richtigen Anschauung von der Bedeutung des 
Grundrechts, insbesondere vom Umfang seines 
Schutzbereichs beruhen, auch einzelne Ausle-
gungsfehler nicht außer Betracht bleiben (vgl. 
BVerfGE 60, 79 <91>; 75, 201 <222>).

Diesen Maßstäben sind die Fachgerichte 
mit den angegriffenen Entscheidungen nicht 
gerecht geworden. Sie haben vielmehr das 
Elternrecht der Beschwerdeführer in Umfang 
und Tragweite verkannt.

Voraussetzung der Entziehung der elterlichen 
Sorge ist gemäß § 1666 BGB eine Gefährdung 
des Kindeswohls, also ein bereits eingetretener 
Schaden des Kindes oder eine gegenwärtige, in 
einem solchen Maße vorhandene Gefahr, dass 
sich bei seiner weiteren Entwicklung eine er-
hebliche Schädigung mit ziemlicher Sicherheit 
voraussehen lässt (vgl. Diederichsen, in: Pa-
landt, BGB, 69. Aufl . 2010, § 1666 Rn. 10). 

Nähere Ausführungen hierzu fi nden sich in 
dem Beschluss des Amtsgerichts nicht. Soweit 
das Amtsgericht im Ergebnis von einem Erzie-
hungsversagen der Eltern ausgeht, tragen die 
hierzu getroffenen Feststellungen jedenfalls in 
Bezug auf den Vater diese Schlussfolgerung 
nicht. Auch die Beziehungsprobleme der Eltern 
in Verbindung mit dem erheblichen sprachli-
chen Förderbedarf des Kindes sind kein hin-
reichender Grund für seine Trennung von den 
Eltern. Zum einen lässt das Amtsgericht in 
diesem Zusammenhang gänzlich außer Be-
tracht, dass sich der Vater durchaus erfolgreich 
um eine angemessene Sprachförderung seiner 
Tochter gekümmert hat. Zum anderen verkennt 
es, dass die Eltern und deren sozio-ökonomi-
sche Verhältnisse grundsätzlich zum Schicksal 
und Lebensrisiko eines Kindes gehören (vgl. 
Coester, in: Staudinger, BGB, Neubearbeitung 
2004, § 1666 Rn. 81). Der Umstand, dass dem 
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Mädchen an anderer Stelle möglicherweise ein 
strukturierteres und verlässlicheres Umfeld 
mit besseren Förderungsmöglichkeiten gebo-
ten werden kann, vermag eine (teilweise) Sor-
gerechtsentziehung nicht zu begründen. Denn 
zum Wächteramt des Staates zählt nicht die 
Aufgabe, für eine für die Fähigkeiten des Kin-
des bestmögliche Förderung zu sorgen (vgl. 
BVerfGE 34, 165 <184>; 60, 79 <94>). Dass 
die Beziehungsprobleme der Eltern derart 
massiv gewesen wären, dass die Gefahr einer 
schwerwiegenden Schädigung ihrer Tochter 
bestanden hat, ist wiederum nicht festgestellt. 

Das Oberlandesgericht stellt seinen Ent-
scheidungsgründen zwar im Unterschied zum 
Amtsgericht die Norm des § 1666 BGB voran. 
Aus den nachfolgenden Ausführungen ergibt 
sich aber, dass die Umstände des Einzelfalls 
nicht hinreichend berücksichtigt und unzutref-
fend gewürdigt worden sind. Auch das Ober-
landesgericht befasst sich nicht mit der maß-
geblichen Frage, welche Schäden dem Kind 
durch das Verhalten seiner Eltern drohen und 
ob diese von solchem Gewicht sind, dass es ei-
ner Trennung von den Eltern bedarf. …

Das Bundesverfassungsgericht hatte in dem 
vorstehend abgedruckten Streitfall einen 
Grundsatzbeschluss zu fassen, der vermutlich 
gar nicht leicht zu entscheiden war: Grob ver-
einfacht ging es um die Auseinandersetzung 
zwischen den Eltern eines im Jahr 2003 gebo-
renen Mädchens und dem zuständigen Jugend-
amt. Das Kind wies eine erhebliche Sprach-
entwicklungsstörung auf, die Eltern hatten 
sich mehrfach getrennt und wieder versöhnt. 
Sie hatten beide massive psychische Probleme 
und wurden – vermutlich nicht zu Unrecht – 
von allen Experten als ungeeignet angesehen, 
eigenverantwortlich und kindgerecht für die 
Tochter zu sorgen. Deswegen war ihnen im 
Mai 2008 das Aufenthaltsbestimmungsrecht 
entzogen worden. Die Instanzgerichte hatten 
diese Entscheidung unter Anordnung einer 
Pfl egschaft für das Kind bestätigt. Nun musste 
das Bundesverfassungsgericht entscheiden, ob 
der mit den Maßnahmen verbundene teilwei-
se Entzug des Sorgerechts verfassungsgemäß 
war.

Die obersten Richter gaben mit Kammer-
beschluss der Verfassungsbeschwerde statt, 
obwohl nach ihrer eigenen Auffassung die 
Entscheidung des Jugendamts gemäß §§ 1666, 
1666a BGB der Nachprüfung durch Gerichte 
eigentlich „grundsätzlich entzogen“ war. Dem 
Verfassungsgericht oblag – so wörtlich der 
Beschluss – „lediglich die Kontrolle, ob die 
angegriffene Entscheidung Auslegungsfehler 
erkennen lässt, die auf einer grundsätzlich un-
richtigen Auffassung von der Bedeutung eines 
Grundrechts oder vom Umfang seines Schutz-
bereichs beruhen“. Auf dieser Basis erkannten 
die obersten Richter aus Karlsruhe, dass die 
Fachgerichte „das Elternrecht der Beschwer-
deführer in Umfang und Tragweite verkannt“ 
hatten. Eine ziemlich schwere juristische Keu-
le, die da geschwungen wurde! Was war der 
Grund dafür?

Ganz entscheidend für das Bundesverfas-
sungsgericht war offensichtlich, dass aus seiner 
Sicht die Vorinstanzen den Stellenwert des El-
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Eltern gehören zum Schicksal ihrer Kinder – 
ein Zwischenruf

https://doi.org/10.5771/0034-1312-2010-3-389
Generiert durch IP '18.219.22.68', am 09.09.2024, 06:21:51.

Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.5771/0034-1312-2010-3-389

